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Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt  
Fachbereich 
Ordnungsverwaltung und Bürgerservice 
Bereich Bürgerservice 
Fundbüro 

I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt  
 

1. 

Eisenhüttenstadt,  
 
den 01.02.2017 
 

Bekanntmachung  
Auszug aus dem Fundverzeichnis für die Zeit vom 01. 01.2017 bis 31.01.2017  
(Liste der Fundgegenstände) 

Lfd.  
Nr. 

Tag des 
Fundes 

Fundgegenstand  Fundort  Aufbewahrungsfrist  

02/17 31.12.2016 Geldbörse Straße der Republik / Brücke zum 6. WK 04.07.2017 
03/17 05.01.2017 Schlüsselbund Inselblick / Fußgängerbrücke 06.07.2017 
04/17 05.01.2017 Handy Friedrich-Engels-Straße - Mittelweg Kita 07.07.2017 
05/17 10.01.2017 Herrenfahrrad Am Kanal 11.07.2017 
06/17 12.01.2017 Autoschlüssel Aral-Tankstelle - Gehweg 13.07.2017 
07/17 18.01.2017 Schlüsselbund Saarlouiser Straße - Straße der Republik 20.07.2017 

     
     
     
     
     
     
     

Auskünfte und Rückfragen:  Hinweis: Der Verlierer oder der Empfangsberechtigte müssen  Unterschrift: 
Rathaus, Zentraler Platz 1   ihre Rechte innerhalb der o.g. Aufbewahrungsfrist im Fundbüro 
Einwohnermeldewesen   geltend machen: 
Tel.: 03364 / 566 238              i. V.  
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2. 
 
 

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbete iligung  
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch  

zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Eisenhütt enstadt  
für den Bereich Fischerstraße 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
07.12.2016 die Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstraße beschlossen. Der Beschluss ist im 
Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt Jahrgang 27 Nr. 02/2017 vom 17. Januar 2017 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der  
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) durchgeführt wird. 

Lage des Gebietes der 5. Änderung 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich  
Fischerstraße wird begrenzt: 
- im Westen durch eine gedachte Linie 40 m westlich der Fischerstraße, 
- im Norden durch die Fürstenberger Straße, 
- im Osten durch den Schifferweg und die Einfamilienhausgrundstücke westlich des 

Schifferweges, 
- im Süden durch die Lawitzer Straße, durch die Grundstücke Gubener Straße 94 b und 

92 c und durch die Straße der Republik. 
 
Die Grenze des Geltungsbereiches der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Be-
reich Fischerstraße ist im nachfolgenden Übersichtsplan schwarz gestrichelt dargestellt. 
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Das Gebiet der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstraße befin-
det sich im westlichen Bereich des WK VII - Nord und hat eine Größe von ca. 7,0 ha. 

Planungsziele 

Mit der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstraße werden fol-
gende Planungsziele angestrebt: 
• Westlich und südlich der Fischerstraße sollen die Wohnbauflächen mit überwiegend 

mehrgeschossiger Bebauung in gemischte Bauflächen geändert werden.  
• Nördlich und östlich der Fischerstraße sollen die Wohnbauflächen mit überwiegend 

mehrgeschossiger Bebauung in Wohnbauflächen mit überwiegend ein- und zweige-
schossiger Bebauung geändert werden.  

• Im Bereich südlich der Fürstenberger Straße und im Bereich westlich der Einfamilien-
hausgrundstücke am Schifferweg sollen die Wohnbauflächen mit überwiegend mehrge-
schossiger Bebauung in Grünflächen, teilweise mit Zweckbestimmung Spielpatz, geän-
dert werden. 

Verfahren der FNP-Änderung 

Die 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstraße erfolgt im Regel-
verfahren nach § 2 BauGB. Bei der Änderung des FNP im Regelverfahren ist eine Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen und ein Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 
zu erarbeiten. 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

1. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahren der 5. Änderung des FNP Eisen-
hüttenstadt für den Bereich Fischerstraße wird in Form einer Auslegung durchgeführt, 
welche in der Zeit  

 

vom 09. Februar bis einschließlich 24. Februar 2017  
 

stattfindet.  
Während dieser Zeit liegen der Vorentwurf der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt 
für den Bereich Fischerstraße und der Vorentwurf der Begründung zur 5. Änderung des 
FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstraße öffentlich aus.  

 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 
Ort der Auslegung: 
Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt 
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau 
Zentraler Platz 1 
Rathaus, 3. Etage, Zimmer 311 
 
Zeiten der Auslegung und Information: 
montags:   09:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags:   09:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 18:00 Uhr 
donnerstags:  07:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 16:00 Uhr 
freitags:   09:00 bis 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung auch außerhalb der o. g. Zeiten. 
 
Zur Vereinbarung eines entsprechenden Termins stehen Ihnen die Mitarbeiter des Be-
reiches Stadtentwicklung/Stadtumbau (Tel. 03364/566 277) gern zur Verfügung. 
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2. Der Vorentwurf der 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für den Bereich Fischerstra-

ße und der Vorentwurf der Begründung zur 5. Änderung des FNP Eisenhüttenstadt für 
den Bereich Fischerstraße können während des Zeitraumes der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung auch auf der Homepage der Stadt Eisenhüttenstadt unter 

 

http://www.eisenhuettenstadt.de/Beteiligung 

 

im Internet abgerufen werden. 
 
 

3. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB findet  
zusätzlich eine  

 

Informationsveranstaltung  
am Dienstag, den 14. Februar 2017, um 17:00 Uhr 

 

im Beratungsraum IV, Rathaus, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt statt. 
 
 
4. Während des Zeitraumes der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können Äußerun- 

gen zur Planung schriftlich bei der  
Stadt Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt  
oder zur Niederschrift beim  
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau, Rathaus, 3. Etage, Zimmer 311  
vorgebracht werden. 

 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 31.01.2017 
 
 
Dagmar Püschel 
Bürgermeisterin 
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3. 
 
 
 

 
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbete iligung  

nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch für den  
Bebauungsplan Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet Fischerstra ße 

 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
07.12.2016 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet 
Fischerstraße gefasst. Der Beschluss ist im Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt  
Jahrgang 27 Nr. 02/2017 vom 17. Januar 2017 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Lage des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet  
Fischerstraße wird begrenzt durch die nachfolgend im Uhrzeigersinn beschriebenen Grenzen: 

• im Norden:  durch die südwestliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
 des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 33 - 05/10 „Wohngebiet 
 Fürstenberger Straße“ (entlang der Fürstenberger Straße), 

• im Osten: durch die südwestliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
 Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 33 - 05/10 „Wohngebiet 
 Fürstenberger Straße“ bis zur Lawitzer Straße, 

• im Süden: durch die Lawitzer Straße (entlang der südlichen Flurstücksgrenzen der 
 Flurstücke 798 und 507 in der Flur 17) und danach durch die geradlinige 
 Verlängerung in Richtung Westen bis zum östlichen Straßenbord der 
 Fischerstraße, 

• im Westen: durch die Fischerstraße (entlang der westlichen Flurstücksgrenzen des 
 Flurstückes 452 in der Flur 17 und der Flurstücke 1183 und 1179 in der 
 Flur 18, danach in geradliniger Verlängerung bis zum östlichen 
 Straßenbord der Fischerstraße und anschließend entlang des  
 Straßenbordes der Fischerstraße bis zur Fürstenberger Straße). 

 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 4,8 ha und befindet sich im Osten des  
Stadtgebietes von Eisenhüttenstadt, westlich des Ortskernes Fürstenberg (Oder). 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohn-
gebiet Fischerstraße ist im nachfolgenden Übersichtsplan schwarz gestrichelt dargestellt.  
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Planungsziel 

Das grundsätzliche Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzung für die Nachnutzung eines derzeit brach liegenden, integrierten, innerstädtischen 
Standorts als Wohnbauland. 

Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet Fischerstraße erfolgt im Re-
gelverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB). Im Regelverfahren ist eine Umweltprüfung 
durchzuführen und ein Umweltbericht zu erarbeiten.  
Der Flächennutzungsplan Eisenhüttenstadt wird im Parallelverfahren geändert. 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  

1. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan 
Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet Fischerstraße findet 

 

vom 09. Februar bis einschließlich 24. Februar 2017  
 

 statt. 
 
 Während dieser Zeit liegt der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet 

Fischerstraße einschließlich des Vorentwurfes der Begründung öffentlich aus.  
 
 Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
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 Ort der Auslegung: 
 Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt 
 Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau 
 Zentraler Platz 1 
 Rathaus, 3. Etage, Zimmer 311 
 
 Zeiten der Auslegung und Information: 
 montags:   09:00 bis 12:00 Uhr 
 dienstags:   09:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 18:00 Uhr 
 donnerstags:  07:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 16:00 Uhr 
 freitags:   09:00 bis 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung auch außerhalb der o. g. Zeiten. 
 
 Zur Vereinbarung eines entsprechenden Termins stehen Ihnen die Mitarbeiter des Berei-

ches Stadtentwicklung/Stadtumbau (Tel. 03364/566 277) gern zur Verfügung. 
 
 
2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet Fischerstraße einschließ-

lich des Vorentwurfes der Begründung kann während des Zeitraumes der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung auch auf der Homepage der Stadt Eisenhüttenstadt unter 

 

http://www.eisenhuettenstadt.de/Beteiligung 

 

 im Internet abgerufen werden. 
 
 
3. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB findet  

zusätzlich eine 
 

Informationsveranstaltung  

am Dienstag, den 14. Februar 2017, um 17:00 Uhr 
 

im Beratungsraum IV, Rathaus, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt statt. 
 
 

4. Während des Zeitraumes der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können Äußerungen 
zur Planung schriftlich bei der  
Stadt Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt  
oder zur Niederschrift beim  
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau, Rathaus, 3. Etage, Zimmer 311  
vorgebracht werden. 

 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 31.01.2017 
 
 
 
Dagmar Püschel 
Bürgermeisterin 
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III. Bekanntmachungen anderer Institutionen 
 

1. 
 

 


